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Vorwort zur dritten Auflage

Die neue Auflage berücksichtigt das am 20. Juli 2004 in Kraft getretene „Gesetz
zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungs-
gesetz Bau-EAG Bau)“. Die beiden neu in das Besondere Städtebaurecht eingefüg-
ten Teile „Stadtumbau und Soziale Stadt“ werden ausführlich erläutert, die dritte
Auflage nimmt ferner Bezug auf die neueste Rechtsprechung, vor allem die zum
Entwicklungsrecht. Die Kapitel über die Städtebauliche Erhaltung und die Denk-
malpflege sind erweitert worden.

Melsdorf bei Kiel, im November 2004 Horst Köhler

Vorwort zur ersten Auflage

Städtebauliche Aufgaben wie die Sanierung von Altstädten und die Entwicklung
neuer Ortsteile haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Dies gilt vor
allem für die Gemeinden in den neuen Bundesländern, in denen zahlreiche städte-
bauliche Maßnahmen vorbereitet und durchgeführt werden müssen. Hierbei treten
oftmals baugestalterische Fragen in den Vordergrund der Erörterungen. Immer
mehr Bürger stellen höhere Ansprüche an die Gestaltung ihrer baulichen All-
tagsumwelt. Danach gilt es, die gestalterisch wertvollen Bereiche in Städten und
Dörfern zu erhalten, städtebauliche Missstände zu beheben und gut geplante neue
Ortsteile zu entwickeln. Die vorliegende Darstellung nimmt als ein Leitfaden auf
die mit der Bewältigung dieser städtebaulichen Aufgaben verbundenen eigentums-
rechtlichen, sozialen und finanziellen Probleme Bezug und stellt die rechtlichen
und finanziellen Instrumente und Möglichkeiten für ihre Bewältigung dar. Das
Buch ergänzt das in der gleichen Reihe erschienene „Baurecht für die kommunale
Praxis“. Es verzichtet auf unnötige rechtliche Problematisierungen und unergiebige
Auseinandersetzungen mit abweichenden Auffassungen im Schrifttum. Stattdessen
werden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Rechtsprechung die Rechtsfra-
gen in ihrer Beziehung zu den zu bewältigenden städtebaulichen Aufgaben darge-
stellt. Hierbei wird die besondere Situation in den neuen Bundesländern eingehend
berücksichtigt. Kennzeichnend für das Buch ist die verbindende Darstellung städte-
baurechtlicher und städtebaulicher Fragen. Es wendet sich an die verantwortlichen
Kommunalpolitiker, an Planer und Architekten, an die Mitarbeiter von Bauämtern,
die besondere städtebauliche Aufgaben zu bewältigen haben, vor allem auch an die
Mitarbeiter von Sanierungs- und Entwicklungsträgern sowie an alle am Städtebau
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interessierten Bürger. Vorschläge zur Verbesserung und Ergänzung des Buches so-
wie kritische Hinweise nehme ich dankbar entgegen.

Für ihre Hilfe bei den Korrekturen danke ich insbesondere Herrn Regierungsrat
Dr. Olaf Dreher und Frau Irmtraut Kallweit.

Kiel, im April 1995 Horst Köhler
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